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 Veröffentlicht am 25.06.1992

Index

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §118 Abs1 Z4;

BDG 1979 §133;

BDG 1979 §20;

BDG 1979 §63;

BDG 1979 §91;

Rechtssatz

Die Versetzung in den Ruhestand schließt nicht von vornherein und in jedem Fall die spezialpräventive Bedeutung

einer über einen Beamten des Ruhestandes wegen einer im Dienststand begangenen Dienstpflichtverletzung (vgl § 133

BDG 1979) verhängten Disziplinarstrafe aus: Zu einem stellt nämlich § 118 Abs 1 Z 4 BDG 1979 auf die Abhaltung des

Beamten von der Verletzung der DienstpAichten schlechthin ab, schränkt also nicht auf die Wiederholungsgefahr oder

die Möglichkeit der Begehung zumindest gleichartiger DienstpAichtverletzungen ein, zum anderen treEen auch den

Beamten des Ruhestandes (der Ruhestand beendet - wie sich aus § 20 BDG 1979 schlüssig ableiten läßt - nicht das

Dienstverhältnis) PAichten, deren (gröbliche) Verletzung disziplinär zu ahnden ist (§ 63 iVm § 133 BDG 1979; Hinweis E

21.5.1992, 92/09/0014).
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